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Zusammenfassung:
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Dr. Rudolf Bedenbender (Tel. 0511/9898-2213)

Erzieherische Hilfen 1991 bis 2000

Eltern und andere Personensorgeberechtigte können sich

bei Erziehungsproblemen jederzeit an das Jugendamt

wenden. Nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches

(SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – haben sie einen

Rechtsanspruch auf Hilfe. In § 27 Abs. 1 SGB VIII heißt es:

„Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung

eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe

(Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes

oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht

gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung ge-

eignet und notwendig ist.“

In welchem Umfang wird das Angebot der öffentlichen

Träger und der (aus öffentlichen Mitteln bezuschussten)

freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch

genommen und wie entwickeln sich die verschiedenen

Formen erzieherischer Hilfen? Antworten auf diese Fra-

gen gibt die als Bundesstatistik durchgeführte Kinder-

und Jugendhilfestatistik, aus der inzwischen Ergebnisse

bis zum Berichtsjahr 2000 zur Verfügung stehen.

Neue Rechtsgrundlage ein Jahrzehnt in Kraft

Seit der umfassenden Reform des Jugendhilferechts durch

das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das zum Jahresbeginn

1991 in Kraft getreten ist (in den neuen Bundesländern

am 3. Oktober 1990), orientiert sich das statistische Erhe-

bungsprogramm bei den erzieherischen Hilfen an dem in

den Paragrafen 28 bis 35 SGB VIII vorgegebenen Katalog

von Hilfearten:

–  Erziehungsberatung (§ 28)

–  Soziale Gruppenarbeit (§ 29)

–  Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30)

–  Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)

–  Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)

–  Vollzeitpflege (§ 33)

–  Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34)

–  Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35).

Bei den drei zuletzt aufgeführten Hilfearten (§§ 33 bis 35

SGB VIII) leben die jungen Menschen nicht mehr in ihrer

ursprünglichen Familie, sondern in einer Pflegefamilie

oder in einem Heim, um nur die wichtigsten Alternativen,

die „klassischen“ Formen der Hilfe zur Erziehung, zu

nennen. In kritischen Situationen wird man sich dazu

entschließen müssen, ein Kind aus seiner Familie heraus-

zunehmen. Eine solche Entscheidung stellt aber in jedem

Fall einen schwerwiegenden Eingriff dar; es kommt daher

nur als letztes Mittel in Betracht.

Vor einer dauerhaft angelegten oder – falls sich die Erzie-

hungsbedingungen in der Herkunftsfamilie hinreichend

verbessern lassen – zeitlich befristeten Fremdunterbrin-

gung sollten alle anderen in Frage kommenden Möglich-

keiten der Hilfestellung für die Familie ausgeschöpft wer-

den. Ein vorrangiges Anliegen der langjährigen Reform-

bemühungen, die mit der Verabschiedung des Kinder-

und Jugendhilfegesetzes ihren Abschluss fanden, bestand

darin, geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen zu

schaffen, damit das Angebot an präventiven, familienför-

dernden und -unterstützenden Leistungen erweitert und

ausgebaut werden kann.

Wie im Folgenden anhand der Ergebnisse der Kinder- und

Jugendhilfestatistik näher ausgeführt wird, sind hier im

vergangenen Jahrzehnt Fortschritte erzielt worden: Die

Fallzahlen der ambulanten und teilstationären erzieheri-

schen Hilfen sind deutlich gestiegen. Bei den stationären

Hilfen, der Vollzeitpflege in einer anderen Familie und der

Heimerziehung, ist die Interpretation der Ergebnisse

schwieriger. Bisher jedenfalls geht der Ausbau der prä-

ventiven Hilfen nicht mit einem Rückgang der Fremdun-

terbringungen einher. Die Zahl der Kinder und Jugendli-

chen, die aus ihrer Familie herausgenommen werden

müssen, hat sich in den 90er Jahren nicht verringert.

Erhebungsprogramm 1991 erheblich erweitert

Einige Hilfearten – soziale Gruppenarbeit, sozialpädagogi-

sche Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, inten-

sive sozialpädagogische Einzelbetreuung – sind 1991 neu

in das statistische Programm aufgenommen worden. Wie

sich diese methodischen Ansätze, inzwischen fester Be-

standteil der Jugendhilfepraxis, vor 1991 aus ersten An-

fängen heraus entwickelt haben, lässt sich anhand von

Daten der amtlichen Statistik nicht darstellen.

Aber auch für die Hilfearten, die bereits vor 1991 in der

Kinder- und Jugendhilfestatistik berücksichtigt worden

sind, für die Erziehungsberatung etwa, bedeutet das Jahr

1991 insofern eine Zäsur, als die Datenerhebung bei der

Neukonzeption der Statistik der erzieherischen Hilfen auf

Individualdatensätze umgestellt und der Merkmalskatalog

gleichzeitig ausgeweitet worden ist. Die Auswertungs-

möglichkeiten haben sich dadurch um ein Vielfaches

erweitert.

Die Arbeit der von öffentlichen oder freien Trägern der

Kinder- und Jugendhilfe eingerichteten Erziehungsbera-
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tungsstellen wird in der Statistik der institutionellen Bera-

tung dokumentiert. Die Ergebnisse besagen, dass der

Beratungsbedarf seit geraumer Zeit kontinuierlich wächst.

Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich die Zahl der Eltern

und jungen Menschen, die Beratungsstellen aufsuchen,

um sich von ausgebildeten Fachleuten beraten zu lassen,

annähernd verdoppelt. Für eine ausführliche Darstellung

s. STATISTISCHE MONATSHEFTE NIEDERSACHSEN 1/2002

S. 28 ff.

Sozialpädagogische Familienhilfe stark ausgeweitet

Die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) zählt erst seit

1991 zu den Pflichtaufgaben der öffentlichen Kinder-

und Jugendhilfe. Diese Hilfeart ist in § 31 SGB VIII wie

folgt beschrieben: „Sozialpädagogische Familienhilfe soll

durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in

ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von All-

tagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen

sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unter-

stützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Re-

gel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitar-

beit der Familie.“

Demnach stellen sich den Betreuerinnen und Betreuern in

den Familien über Monate, unter Umständen sogar über

Jahre sehr vielfältige Aufgaben. Sie beschränken sich

nicht auf die Unterstützung der Eltern bei der Betreuung

und Erziehung der Kinder; vielmehr soll die Gesamtsitua-

tion, in der sich die Familie befindet, durch Rat und Tat

verbessert und stabilisiert werden. Voraussetzung für

diesen umfassenden Hilfeansatz ist die Bereitschaft der

Familienmitglieder, zu kooperieren und alle Probleme

offen zu legen.

Seit der Reform der Kinder- und Jugendhilfe ist die sozi-

alpädagogische Familienhilfe in Niedersachsen in erhebli-

chem Umfang ausgebaut worden, wie durch die Zeitreihe

der betreuten Familien belegt wird. Nach verhaltenem

Beginn Anfang der 90er Jahre sind die Fallzahlen seit

1993 von Jahr zu Jahr mit hohen Zuwachsraten gestie-

gen. Für den Zeitraum Jahresende 1993 bis Jahresende

2000 weist die SPFH-Statistik einen Anstieg von 691 auf

1 847 Familien aus (s. Tab. 1). Diese Entwicklung ent-

spricht einer durchschnittlichen jährlichen Veränderungs-

rate von 15,1 %.

Nach dem Erhebungskonzept der SPFH-Statistik werden

zum einen die am Jahresende betreuten Familien durch

eine Bestandserhebung erfasst. Zum andern ist von den

Trägern der öffentlichen oder der freien Jugendhilfe im-

mer dann eine Meldung abzugeben, wenn eine Familien-

hilfe beendet wurde. Durch das zweigleisige Erhebungs

verfahren fallen Informationen über die Fluktuation bei

1. Sozialpädagogische Familienhilfe 1991 bis 2000

Jahr

Familien am

Jahresende 
1)

Familienhilfe

beendet

Familien

zusammen

1991 655  346 1 001

1992  629  379 1 008

1993  691  380 1 071

1994  748  461 1 209

1995  870  516 1 386

1996 1 064  535 1 599

1997 1 204  683 1 887

1998 1 495  807 2 302

1999 1 553  919 2 472

2000 1 847 1 009 2 856

1)
 Am Jahresende andauernde Hilfen. 

dieser Hilfeart an. Man erhält zudem einen Gesamt-

überblick über den Kreis der Familien, die im Laufe

eines Kalenderjahres zumindest zeitweise durch sozial-

pädagogische Familienhilfe unterstützt worden sind.

Hier sei bereits vorweggenommen, dass das gleiche

Erhebungsverfahren – Bestandserhebung zum Jahres-

ende sowie Erfassung der beendeten Hilfen – auch der

Statistik „Betreuung einzelner junger Menschen“

zugrunde liegt. Das heißt, dieses Erhebungsverfahren

wird auch bei den drei ambulanten Hilfearten „Soziale

Gruppenarbeit“, „Unterstützung durch einen Erzie-

hungsbeistand“ und „Unterstützung durch einen

Betreuungshelfer“ angewendet.

Familienhilfe oft für Alleinerziehende notwendig

Am Jahresende 2000 lag die Bestandszahl der sozialpä-

dagogischen Familienhilfe, wie bereits erwähnt, bei

1 847; weitere 1 009 Familienhilfen wurden im Laufe des

Jahres 2000 abgeschlossen. Demnach haben im Jahr

2000 insgesamt 2 856 Familien zumindest zeitweise sozi-

alpädagogische Familienhilfe in Anspruch genommen. Im

Vergleich zu 1991 hat sich die Zahl der durch Familien-

helfer(innen) unterstützten Familien fast verdreifacht.

Der Merkmalskatalog umfasst Angaben zur Kinderzahl

und zu den familiären Verhältnissen. So ist bekannt, dass

Ende 2000 in den Familien mit sozialpädagogischer Fami-

lienhilfe rund 4 600 Kinder und Jugendliche aufwuchsen.

Bezieht man die im Laufe des Jahres 2000 abgeschlosse-

nen Hilfen mit ein, steigt die Gesamtzahl der minderjäh-

rigen Familienmitglieder in den betreuten Familien auf

nahezu 7 000. In 772 Familien lebten Ende 2000 mindes-

tens drei minderjährige Kinder; der Anteil der kinderrei-

chen Familien lag somit deutlich über 40 %.

Den Ergebnissen der SPFH-Statistik lässt sich ferner ent-

nehmen, dass in vielen Fällen Alleinerziehende auf Hilfe
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angewiesen sind. Am Jahresende 2000 wurde bei 874

der insgesamt 1 847 Familien ein allein erziehender El-

ternteil, in der Regel die Mutter, durch Familienhel-

fer(innen) unterstützt; das entspricht einem Anteil von

47,3 % der Familien. In 286 Familien lebte der Vater oder

die Mutter mit einem neuen Partner zusammen (15,5 %).

Nur in annähernd jeder dritten Familie hatten sich die

Eltern nicht getrennt (34,7 %).

Zahl der Erziehungsbeistandschaften verdreifacht

Jungen Menschen, die Hilfe benötigen, kann ein Erzie-

hungsbeistand oder ein Betreuungshelfer zur Seite ge-

stellt werden. Zu den Aufgaben des Erziehungsbeistands

und des Betreuungshelfers wird in § 30 SGB VIII ausge-

führt, dass sie den jungen Menschen bei der Bewältigung

von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbezie-

hung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhal-

tung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständi-

gung fördern sollen. Da im Gesetzestext keine Differen-

zierung zwischen den beiden Betreuungsformen vorge-

nommen wird, stellt sich die Frage, wie sie voneinander

abzugrenzen sind.

Die Abgrenzung ergibt sich daraus, dass die Unterstüt-

zung durch einen Erziehungsbeistand, wie die erzieheri-

schen Hilfen des SGB VIII generell, als ein auf Freiwillig-

keit beruhendes Hilfeangebot charakterisiert ist. Dagegen

werden Betreuungshelfer vorwiegend bei delinquenten

Jugendlichen eingesetzt. Nach § 10 des Jugendgerichts-

gesetzes (JGG) kann der Richter straffällig gewordenen

Jugendlichen u. a. auferlegen, „sich der Betreuung und

Aufsicht einer bestimmten Person (Betreuungshelfer) zu

unterstellen.“ Auch als vorläufige Maßnahme nach § 71

Abs. 1 JGG kommt diese Form der Betreuung in Betracht.

Unter Umständen wird das Jugendamt bereits im Vorfeld

eines Gerichtsverfahrens im Rahmen der Jugendgerichts-

hilfe einen Betreuungshelfer einsetzen, um die Voraus-

setzungen dafür zu verbessern, dass von einer strafrecht-

lichen Verfolgung abgesehen werden kann.

Zum Jahresende 2000 wurden in Niedersachsen 1 231

Erziehungsbeistandschaften gemeldet. Nimmt man die im

Laufe des Jahres beendeten Hilfen hinzu, hatten im Jahr

2000 insgesamt 1 952 junge Menschen einen Erzie-

hungsbeistand (s. Tab. 2). Damit hat sich die Zahl der

Erziehungsbeistandschaften im Vergleich zu 1991 fast

verdreifacht.

Mehr junge Menschen mit Betreuungshelfern

Ebenso weist die Statistik einen starken Anstieg der Zahl

gefährdeter Jugendlicher und junger Volljähriger mit

einem Betreuungshelfer aus. Im Gegensatz zur Hilfeart

„Betreuung durch einen Erziehungsbeistand“ waren hier

vor allem in den ersten Jahren nach der Reform des Ju-

gendhilferechts sehr hohe Zuwachsraten zu verzeichnen.

Am Jahresende 2000 standen 518 junge Menschen unter

der Obhut eines Betreuungshelfers. In weiteren 756 Fäl-

len war die Betreuung im Laufe des Jahres abgeschlossen

worden, so dass sich für das Jahr 2000 eine Gesamtzahl

von 1 274 Jugendlichen und jungen Volljährigen mit

einem Betreuungshelfer errechnet. Die vergleichbare Zahl

für 1991 hatte bei 387 gelegen.

Die Tatsache, dass die Zahl der beendeten Betreuungen

bei dieser Hilfeform – im Unterschied zur Erziehungsbei-

standschaft – die Bestandszahl am Jahresende übertrifft,

erklärt sich dadurch, dass der Einsatz eines Betreuungs-

helfers in der Regel auf 3 bis 6 Monate begrenzt wird.

Erziehungsbeistandschaften erstrecken sich dagegen oft

über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr.

Der Merkmalskatalog der beiden Statistiken über junge

Menschen mit einem Erziehungsbeistand bzw. Betreu-

ungshelfer stimmt überein. Gefragt wird insbesondere

nach Alter und Geschlecht des jungen Menschen, nach

seiner familiären Situation sowie nach Beginn, Ende und

Anlass der Hilfe. Bei einem Vergleich der Altersstruktur

der jungen Menschen zeigen sich charakteristische Unter-

schiede zwischen den beiden Hilfeformen: Erziehungsbei-

stände werden vorwiegend bei den unteren, Betreuungs-

helfer dagegen bei den höheren Altersjahrgängen einge-

setzt. Nähere Angaben hierzu sind der folgenden Gegen-

überstellung zu entnehmen:

Junge Menschen am 31.12.2000 mit

Erziehungsbeistand BetreuungshelferAltersgruppe

Anzahl Anteil (%) Anzahl Anteil (%)

unter 15 Jahren 740 60,1 110 21,2

15 bis unter 18 Jahre 324 26,3 172 33,2

18 Jahre und älter 167 13,6 236 45,6

Zusammen 1 231 100,0 518 100,0

Soziale Gruppenarbeit verstärkt angeboten

Mit dem im SGB VIII verwendeten Begriff „soziale Grup-

penarbeit“ sind alle gruppenpädagogischen Kurse ange-

sprochen, die sich in der Praxis mit unterschiedlichen

Schwerpunkten und Bezeichnungen – soziale Trainings-

kurse, Erziehungskurse, Übungs- und Erfahrungskurse –

herausgebildet haben. Das Ziel dieser Kurse besteht dar-

in, die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch

soziales Lernen in der Gruppe zu fördern und Defizite

auszugleichen, die aufgrund ungünstiger familiärer Ver-

hältnisse entstanden sind. Nach § 10 JGG können Ju-
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2. Betreuung einzelner junger Menschen 1991 bis 2000

Erziehungsbeistand Betreuungshelfer Soziale Gruppenarbeit

Jahr Hilfen am

Jahresende 
1)

Hilfe

beendet

Zu-

sammen

Hilfen am

Jahresende 
1)

Hilfe

beendet

Zu-

sammen

Hilfen am

Jahresende 
1)

Hilfe

beendet

Zu-

sammen

1991  431  228  659  166  221  387  585  710 1 295

1992  374  163  537  237  327  564  542 1 068 1 610

1993  502  271  773  302  403  705  670 1 086 1 756

1994  565  268  833  266  398  664  665 1 333 1 998

1995  584  339  923  362  456  818  807 1 319 2 126

  

1996  676  356 1 032  423  539  962  831 1 395 2 226

1997  637  390 1 027  492  621 1 113  902 1 555 2 457

1998  821  505 1 326  543  741 1 284 1 041 1 373 2 414

1999 1 061  586 1 647  471  676 1 147  883 1 544 2 427

2000 1 231  721 1 952  518  756 1 274  958 1 451 2 409

1)
 Am Jahresende andauernde Hilfen. 

gendrichter einem Jugendlichen u. a. auch die Weisung

erteilen, an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen.

Seit 1991 wird bundesweit eine Statistik über soziale

Gruppenarbeit durchgeführt. Die Ergebnisse der ersten

Erhebung ließen erkennen, dass sich diese Hilfeart bereits

Anfang der 90er Jahre in der Jugendhilfepraxis etabliert

hatte. Für Niedersachsen wurde 1991 eine Teilnehmer-

zahl von insgesamt 1 295 ermittelt; dabei dauerten die

Kurse für 585 Teilnehmer(innen) am Jahresende 1991

noch an (vgl. Tab. 2). In den Folgejahren haben die öf-

fentlichen und freien Träger das Kursangebot nach § 29

SGB VIII weiter ausgebaut. Bis 1997 erhöhte sich die

jährliche Teilnehmerzahl um rund 90 % auf 2 457. Damit

ist die Entwicklung anscheinend bis auf weiteres zu ei-

nem Abschluss gekommen, denn seitdem verharren die

auf das Jahr bezogenen Fallzahlen bei gut 2 400.

Differenziert man nach dem Merkmal „Geschlecht“,

zeigt sich, dass die Teilnehmer an gruppenpädagogischen

Kursen ganz überwiegend männlich sind. Im Jahr 2000

lautete die Geschlechterrelation bei der Hilfeart „soziale

Gruppenarbeit“ annähernd 4 zu 1. In diesem Zusam-

menhang ist nachzutragen, dass auch die Hilfestellung

durch Erziehungsbeistände oder Betreuungshelfer weit-

aus häufiger für männliche als für weibliche Jugendliche

oder junge Volljährige erforderlich ist. Im Jahr 2000 wa-

ren annähernd zwei Drittel der von Erziehungsbeiständen

und drei Viertel der von Betreuungshelfern unterstützten

jungen Menschen männlich.

Fortschreibungsergebnisse überhöht

Unter dem Oberbegriff „Hilfe zur Erziehung außerhalb

des Elternhauses“ werden die in den Paragrafen 32 bis 35

SGB VIII aufgeführten Hilfearten

– Erziehung in einer Tagesgruppe

– Vollzeitpflege

– Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

– Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

zusammengefasst. Für sie wird in der Kinder- und Ju-

gendhilfestatistik ein einheitliches Erhebungskonzept an-

gewendet, das Bestandserhebungen im Abstand von

5 Jahren vorsieht. In den Jahren zwischen zwei Bestands-

erhebungen werden die Ergebnisse anhand von Zugangs-

, Abgangs- und Änderungsmeldungen fortgeschrieben.

Es ist in der amtlichen Statistik eine bekannte Tatsache,

dass Fortschreibungsverfahren über einen längeren Zeit-

raum wegen der „Karteileichen-Problematik“ fehleranfällig

sind. Wenn Abgangsmeldungen unterbleiben – und damit

muss man erfahrungsgemäß rechnen –, werden in der

Statistik Fälle ausgewiesen, die längst hätten eliminiert

werden müssen. Trotzdem hat man sich bei den Hilfen zur

Erziehung außerhalb des Elternhauses für ein solches

 500
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3 000

1991
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Verfahren entschieden, um die Belastung der Jugendäm-

ter durch diese Statistik zu minimieren. Für ein Fortschrei-

bungsverfahren spricht auch, dass ständig Informationen

über die Fluktuation beispielsweise in den Heimen der

Jugendhilfe oder in den Tagesgruppen anfallen.

Inzwischen ist die Bestandserhebung dreimal durchge-

führt worden, und zwar zu den Stichtagen 1.1.1991,

31.12.1995 und 31.12.2000. Anhand der Ergebnisse der

zweiten und der dritten Bestandserhebung konnte die

Fortschreibung in der ersten bzw. zweiten Hälfte der 90er

Jahre überprüft werden. In beiden Fällen stellte sich her-

aus, dass das Fortschreibungsverfahren in Niedersachsen

ebenso wie auch in den anderen Bundesländern zu deut-

lich überhöhten Fallzahlen geführt hatte. Fundierte Aus-

sagen über die Entwicklung in den Zwischenjahren sind

unter diesen Umständen kaum möglich.

Die Unzulänglichkeiten der Fortschreibung treten in den

Hintergrund, wenn aktuelle Daten aus einer Bestandser-

hebung zur Verfügung stehen. So lässt sich zurzeit auf-

grund der Ergebnisse der Bestandserhebungen überbli-

cken, wie sich die zur Rede stehenden Hilfearten im letz-

ten Jahrzehnt insgesamt gesehen entwickelt haben. Zu

berücksichtigen ist hier allerdings, dass die Bestandserhe-

bung zum Stichtag 1. Januar 1991 durch eine Untererfas-

sung merklich beeinträchtigt war. Nach Abschluss der

Arbeiten für die erste Bestandserhebung sind von Ju-

gendämtern Fälle nachgemeldet worden, die dann nur

noch in Form von Zugangsmeldungen in die Fortschrei-

bung auf das Jahresende 1991 einbezogen werden konn-

ten. Es empfiehlt sich daher, nicht bis zum Jahresbeginn

1991 zurückzugehen, sondern wie in Tabelle 3 die quali-

tativ besseren Ergebnisse zum 31.12.1991 zu verwenden.

Zusätzliche Plätze in Tagesgruppen

Am Stichtag 31.12.2000 wurden in Niedersachsen 12 978

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Rahmen einer

erzieherischen Maßnahme außerhalb des Elternhauses

betreut (vgl. Tab. 3). Vollzeitpflege und Heimerziehung

nehmen hier nach wie vor eine Sonderstellung ein. 5 405

junge Menschen lebten am Stichtag in einer Pflege familie

(41,6 %) und 5 218 in einem Heim der Kinder- und Ju-

gendhilfe (40,2 %). Die übrigen 2 355 jungen Menschen

teilten sich wie folgt auf: Erziehung in einer Tagesgruppe

1 182 (9,1 %), Betreuung in einer Wohn- gemeinschaft

oder eigener Wohnung 965 (7,4 %), intensive sozialpäda-

gogische Einzelbetreuung 208 (1,6 %).

3. Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses am Jahresende 1991, 1995 und 2000 nach Art der Hilfe

Art der Hilfe 1991 1995 2000

Erziehung in einer Tagesgruppe 701 847 1 182

Vollzeitpflege 5 628 5 467 5 405

davon bei Großeltern, Verwandten  716  700  741

in einer anderen Pflegefamilie 4 912 4 767 4 664

Heimerziehung; sonst. betreute Wohnform 5 162 5 559 6 183

davon in einem Heim 4 535 4 750 5 218

in einer Wohngemeinschaft  439 557  628

in eigener Wohnung  188 252  337

Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung  103 140 208

Insgesamt 11 594 12 013 12 978

davon unter 18 Jahren 9 870 10 508 11 251

18 Jahre und älter 1 724 1 505 1 727

2. Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses am Jahresende 2000 nach Hilfearten

Tagesgruppen 9 %

Sonstige betreute Wohnform 7 %

Heimerziehung 40 %

Intensive sozialpädagogische

Einzelbetreuung 2 %

Vollzeitpflege 42 %
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Die Erziehung in einer Tagesgruppe bietet als teilstationä-

re erzieherische Hilfe die Möglichkeit einer intensiven

Betreuung, ohne dass das Kind oder der Jugendliche von

seiner Familie getrennt werden muss. Diese Hilfeform ist

in den 70er Jahren als Alternative zur Heimerziehung

entwickelt worden.

In der Regel sind Tagesgruppen in einer Einrichtung der

Kinder- und Jugendhilfe untergebracht (Tagesheimgrup-

pen), der Gesetzestext enthält aber den Hinweis, dass die

Hilfe auch in geeigneten Formen der Familienpflege ge-

leistet werden kann. Die Mehrzahl der Teilnehmer(innen)

in den Tagesgruppen ist jünger als 15 Jahre. Um die er-

zieherischen Defizite ausgleichen zu können, muss sich

die Teilnahme an einer Tagesgruppe über einen hinrei-

chend langen Zeitraum erstrecken. Eine Hilfedauer von 2

oder 3 Jahren ist daher eher die Regel als die Ausnahme.

Diese Hilfeart hat eine ähnliche Entwicklung genommen

wie die soziale Gruppenarbeit. 1991 hatte sie sich in

Niedersachsen offenbar bereits durchgesetzt, denn am

Jahresende 1991 nahmen 701 Kinder und Jugendliche an

Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII teil. Im Laufe der 90er

Jahre sind von den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe

per saldo zusätzliche Tagesgruppen eingerichtet worden

mit dem Ergebnis, dass sich bis Ende 2000 die Teilneh-

merzahl um 481 auf 1 182 erhöht hat (+ 68,6 %).

Heimerziehung mit steigender Tendenz

Im vergangenen Jahrzehnt hat das kontinuierlich verbes-

serte Angebot an präventiven, familienunterstützenden

Maßnahmen nicht dazu geführt, dass weniger Kinder aus

ihrer Familie herausgenommen werden mussten. Die Zahl

der jungen Menschen in Vollzeitpflege hat sich seit Jah-

ren kaum verändert; bei der Heimunterbringung zeigt

sich sogar eine steigende Tendenz. Im Zeitraum Ende

1991 bis Ende 2000 ist die Zahl der jungen Menschen in

Heimen der Kinder- und Jugendhilfe von 4 535 auf

5 218, also um 683 gestiegen (+ 15,1 %).

Es spricht allerdings einiges dafür, die Tatsache, dass

sich in der Statistik keine unmittelbaren Auswirkungen

auf die stationären Hilfen nachweisen lassen, nicht

überzubewerten. Das gesellschaftliche Umfeld, in dem

Kinder und Jugendliche aufwachsen, hat sich erheblich

verändert. Aus einer Reihe von Gründen ist es für viele

Eltern schwieriger geworden, ihrer Erziehungsaufgabe

gerecht zu werden. Erwähnt seien hier nur die zuneh-

mende Vielfalt an Freizeitangeboten und die Tatsache,

dass Ehen und Partnerschaften in der modernen Gesell-

schaft weniger stabil sind als in früheren Zeiten. Vor

diesem Hintergrund wäre es sicherlich nicht angebracht,

den Erfolg der verstärkt angebotenen ambulanten und

teilstationären Hilfen an einem Rückgang der stationä-

ren Hilfen messen zu wollen.

Die Statistik erlaubt auch Aussagen über die Dauer der

Hilfegewährung. Am Jahresende 2000 lebten die jungen

Menschen in Vollzeitpflege im Durchschnitt seit mehr als

5 Jahren in ihrer Pflegefamilie; 30,0 % waren vor mehr

als 7 Jahren in die Pflegefamilie aufgenommen worden.

Bei den jungen Menschen in Heimen lag der Aufnahme-

zeitpunkt im Mittel annähernd 3 Jahre zurück, für 18,0 %

sogar bereits mehr als 5 Jahre. Erwartungsgemäß besteht

hier ein enger Zusammenhang zwischen der Dauer der

Hilfe und dem Lebensalter der jungen Menschen.

In den Fallzahlen der Tabelle 3 sind – von den Tagesgrup-

pen abgesehen – auch junge Volljährige enthalten. Bei

der Vollzeitpflege oder Heimerziehung handelt es sich

dabei um junge Menschen, die nach Vollendung des

18. Lebensjahres zunächst weiter in ihrer Pflegefamilie

oder ihrem Heim bleiben, etwa um eine Berufsausbildung

abschließen zu können. Rechtsgrundlage für die gewähr-

ten Leistungen ist in solchen Fällen § 41 SGB VIII – Hilfe

für junge Volljährige, Nachbetreuung.

Anteil der Volljährigen bei 13 %

Von den insgesamt 12 978 jungen Menschen, die für die

Bestandserhebung zum Stichtag 31.12.2000 gemeldet

wurden, waren 1 727 volljährig; das entspricht einem

Anteil von 13,3 %. Der Anteil der Volljährigen variiert

beträchtlich, wenn man nach der Art der Hilfe differen-

ziert. Bei der Vollzeitpflege betrug er Ende 2000  6,8 %,

in den Heimen der Kinder- und Jugendhilfe 16,0 %.

Vollzeitpflege Heimerziehung Tagesgruppen
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Der relativ kleine Kreis junger Menschen in einer intensi-

ven sozialpädagogischen Einzelbetreuung setzt sich je-

weils zur Hälfte aus Minderjährigen und Volljährigen

zusammen. Diese Hilfeart ist für Heranwachsende in

schwierigen Lebensverhältnissen bestimmt, bei denen nur

eine umfassende, auf den jeweiligen Einzelfall zuge-

schnittene Betreuung erfolgversprechend erscheint. Die

Beschreibung in § 35 SGB VIII ist sehr allgemein gehalten,

um den Spielraum für die konkrete Ausgestaltung der

Hilfe im Einzelfall nicht einzuengen. Am Jahresende 2000

waren 208 junge Menschen in eine Maßnahme der in-

tensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung einbezo-

gen; dabei dauerte die Hilfe im Durchschnitt bereits 11

Monate an.

Auch unter der Rubrik „sonstige betreute Wohnform“

wird ein hoher Anteil Volljähriger ausgewiesen (43,5 %).

Die Betreuung in einer Wohngemeinschaft oder in einer

eigenen Wohnung bietet sich oft als Übergangslösung

im Anschluss an eine Heimunterbringung an. Ende

1991 waren 627 junge Menschen in Wohngemein-

schaften oder eigenen Wohnungen betreut worden;

bisEnde 2000 hatte sich diese Zahl auf 965 erhöht (+

53,9 %).

Da das Ziel letztlich darin besteht, den jungen Menschen

eine selbstständige, eigenverantwortliche Lebensführung

zu ermöglichen, schreibt § 41 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII vor,

dass die Hilfe in der Regel nur bis zur Vollendung des

21. Lebensjahres gewährt wird; in begründeten Einzel-

fällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber

hinaus fortgesetzt werden. Tatsächlich ist die Altersgrup-

pe „21 Jahre und älter“ in der Statistik der Hilfe zur Er-

ziehung außerhalb des Elternhauses schwach besetzt.

Ende 2000 lag ihr Anteil an der Gesamtzahl bei 1,1 %.

Ausländeranteil relativ niedrig

Nach den Ergebnissen der Bestandserhebung zum Jah-

resende 2000 waren 7 341 der jungen Menschen mit

Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses männlich

und 5 637 weiblich. Das entspricht einer Geschlechterre-

lation von 57 zu 43. In den Tagesgruppen (78 zu 22) und

in den Heimen (60 zu 40) ist die Mehrzahl der jungen

Menschen männlich, nicht aber bei den in Wohngemein-

schaften oder eigenen Wohnungen Betreuten (44 zu 56).

Bei der Vollzeitpflege und bei der intensiven sozialpäda-

gogischen Einzelbetreuung ist das Geschlechterverhältnis

ausgeglichen.

Die statistischen Ergebnisse lassen sich ferner danach

untergliedern, ob die jungen Menschen die deutsche

Staatsangehörigkeit besítzen oder nicht. Wie sich heraus-

stellt ist der Ausländeranteil (einschl. Staatenlose) im

vergangenen Jahrzehnt gesunken. Ende 1991 lag er bei

5,3 %, Ende 2000 bei 4,4 %.

Demnach sind Ausländer(innen) bei der Hilfe zur Er-

ziehung außerhalb des Elternhauses unterrepräsentiert,

denn am Jahresende 2000 hatten 7,4 % der minder-

jährigen niedersächsischen Einwohner(innen) keine

deutsche Staatsangehörigkeit. Für die Vollzeitpflege

ergab sich Ende 2000 ein Ausländeranteil von lediglich

3,3 %, während er in den Heimen der Kinder- und

Jugendhilfe 4,6 % betrug. Deutlich höhere Anteilswer-

te errechnen sich für die Tagesgruppen (5,7 %), die

sonstige betreute Wohnform (6,7 %)

und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

(7,7 %).

Zusammenfassung:

Als Anfang 1991 das Kinder- und Jugendhilfegesetz in Kraft trat, ist auch die Statistik der erzieherischen Hilfen

grundlegend neu gestaltet worden. Inzwischen lässt sich anhand der Zeitreihen für ein volles Jahrzehnt nachvollziehen,

wie sich die verschiedenen Hilfearten entwickelt haben. Entsprechend dem modernen Verständnis von den Aufgaben

der Kinder- und Jugendhilfe ist das Angebot an familienunterstützenden, ambulanten und teilstationären Hilfen in den

90er Jahren erheblich ausgebaut worden. Trotzdem war es nicht möglich, die stationären Hilfen einzuschränken. Die

Zahl der jungen Menschen in Vollzeitpflege ist seit Jahren fast unverändert geblieben, bei der Heimerziehung ist sogar

eine steigende Tendenz festzustellen.
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Auswirkungen von EU-Erweiterungen auf das Land Nieder-

sachsen

Die Erweiterung der Europäischen Union nach Osten ist

seit dem Gipfel von Kopenhagen im Jahr 1993 beschlos-

sene Sache. Hürden auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen

Ziel sind sowohl der derzeitige institutionelle Zustand der

EU als auch die innere Entwicklung in den beitrittswilligen

Ländern. Die eigentlichen Beitrittsverhandlungen began-

nen 1997, als in Luxemburg die Aufnahmegesuche von

zunächst zehn Kandidaten entgegengenommen wurden.

1998 wurden im Rahmen einer „Europa-Konferenz“ die

Verhandlungen mit sechs dieser zehn aufgenommen:

Estland, Polen, Tschechische Republik, Slowenien, Ungarn

und Zypern. Allerdings wurde 2001 festgelegt, den er-

wähnten sechs Ländern keine Vorrangstellung mehr zu-

zubilligen sondern aus den mittlerweile dreizehn Kandi-

daten 

1)
 nur die am besten vorbereiteten aufzunehmen. Es

handelt sich dabei um die Länder Bulgarien, Estland, Lett-

land, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowe-

nien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und Zypern.

Die Konferenz von Göteborg legte fest: „Die Bewerber-

länder werden weiterhin nur nach ihren jeweiligen Leis-

tungen beurteilt. Es gilt der Grundsatz der Differenzie-

rung. Dies ermöglicht den besser vorbereiteten Ländern,

in den Verhandlungen rascher voranzukommen...“. We-

sentliche Kriterien für die Aufnahme sind die wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit der Länder sowie die Beachtung

rechtsstaatlicher und demokratischer Grundsätze.

Auch wenn bei den Verhandlungen mittlerweile große

Fortschritte erzielt worden sind, gibt es in der Bevölke-

rung noch erhebliche Bedenken. Eine immer wieder for-

mulierte Sorge ist die um die zukünftige Arbeitsmarktsi-

tuation angesichts deutlich niedrigerer Lohnstandards in

Osteuropa einerseits, der Freizügigkeit innerhalb der EU

andererseits. Kurz gesagt: Es wird eine Überschwem-

mung des deutschen Arbeitsmarktes mit Billiglohnarbei-

tern befürchtet.

Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die deutsche

Exportwirtschaft davon profitiert, dass der einheitliche

europäische Binnenmarkt größer wird, weil sich neue

Absatzchancen durch den Wegfall von Grenzformalitä-

ten, einheitliche Wechselkurse und eine wachsende Mas-

senkaufkraft in den Beitrittsländern u.ä. ergeben. Gerade

in einem so stark auf den Export angewiesenen Land wie

Niedersachsen ist dies von erheblicher Bedeutung.

Sind diese Ängste und Hoffnungen begründet oder un-

begründet? Man kann zwar nicht immer die Zukunft

1)
 Es handelt sich um Bulgarien, Zypern, die Tschechische Republik, Estland, Un-

garn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien und seit

1999 auch die Türkei.

voraussagen, aber man kann untersuchen, was in ähnli-

chen Situationen in früheren Jahren geschehen ist. Im

folgenden soll daher mit einem Blick in die Vergangen-

heit versucht werden, ein wenig Orientierung zu schaf-

fen. Was ist bei früheren Erweiterungen der EU, bei de-

nen „strukturschwache Länder“ aufgenommen worden

sind, geschehen?  In dieser Untersuchung wird daher den

Erfahrungen mit den Beitritten der Republik Irland, Grie-

chenlands, Portugals und Spaniens auf Grundlage der

statistischen Fakten nachgegangen. Das ist schon daher

interessant, weil die Bevölkerungssumme 

2)
 dieser vier

Länder und die der sechs Kandidaten, die zuerst im Ge-

spräch waren (und nach wie vor die besten Karten für

den Beitritt zu haben scheinen), nahezu identisch ist:

63 631 000 und 63 100 000.

Wie hat sich also der Beitritt von Irland (1973), Griechen-

land (1981), Portugal (1986) und Spanien (1986) auf

� die Wirtschaft der Länder,

� die Zuwanderung nach Niedersachsen,

� die Außenhandelsbeziehungen ausgewirkt?

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
3)

Die Migrationsforschung unterscheidet „Push“- und „Pull“-

Faktoren. „Push“-Faktoren sind z.B. Armut, Krieg und

politische, religiöse oder rassistische Verfolgung in den

Herkunftsländern. Die Menschen werden aus diesen Län-

dern „gepusht“, hinausgetrieben. „Pull“-Faktoren sind

z.B. günstige Lebensbedingungen, Wohlstand und Ar-

beitsmöglichkeiten in den Zielländern der Wanderungen.

Ein wichtiger Anreiz zur Migration liegt daher in einer

unterschiedlichen Wirtschaftskraft der Länder und daraus

resultierend unterschiedlichen Wohlstandsniveaus. Gleicht

sich die Wirtschaftskraft – und damit letztendlich das

Wohlstandsniveau – aus, sinken die Anreize für die Mig-

ration.

Die Untersuchung der Wirtschaftskraft Irlands, Griechen-

lands, Portugals und Spaniens stützt sich in diesem Fall

auf den Indikator: BIP je Einwohner zu Preisen und Wech-

selkursen von 1990 in Euro 
4)
. Auch wenn Niedersachsen

2)
 Die Summen beziehen sich bei den „Alt-Ländern“ auf den 01.01.1999, bei den

Beitrittskandidaten auf den Jahresdurchschnitt.

3)
 Vgl. Eurostat (Hrsg.): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG. Aggregate

1970 bis 1997, Brüssel 1999, S.69.

4)
 Dieser auf den ersten Blick recht komplizierte Indikator bietet den Vorteil, die

Wirtschaftskraft ohne eine Verfälschung durch Inflation darzustellen und darüber

hinaus aufgrund des Personenbezuges leichter vergleichbar zu sein. Mittlerweile

liegen zwar bereits Zahlen vor, die sich an den Preisen und Wechselkursen von

1995 orientieren, doch ermöglichen diese nicht die Erstellung ausreichend langer

Zeitreihen, so dass die des Jahres 1990 als Anknüpfungspunkt gewählt werden.
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im Mittelpunkt der Betrachtung steht, wird beim Ver-

gleich doch der deutsche Wert zu Grunde gelegt, da sich

für Niedersachsen infolge der Pendlerbeziehungen seiner

Erwerbstätigen zu Bremen und Hamburg ein verzerrtes

Bild ergeben würde.

Tabelle 1 und Grafik 1 zeigen, dass das BIP im Zeitraum

von 1970 bis 1997 real deutlich angestiegen ist. Ein star-

ker Anstieg ist jeweils kurz vor dem Beitritt zur Eurozo-

ne festzustellen, was wahrscheinlich daran liegt, dass

– ebenso wie heute – gewisse Konvergenzkriterien zu

erfüllen waren und die Beitrittsländer daher besondere

Anstrengungen unternommen haben. Obwohl die Kur-

ven Portugals, Griechenlands und Spaniens im Prinzip

unspektakulär verlaufen, stecken doch gewaltige Steige-

rungsraten dahinter: Portugal kann von 1986 bis 1997

eine Steigerung von ca. 37,7 % verbuchen, bei Spanien

sind es im selben Zeitraum 26,8 % und im Fall des schon

1981 beigetretenen Griechenland sind knapp 21,6 % zu

verzeichnen. Die wirtschaftliche Entwicklung der Republik

Irland verlief noch um einiges rasanter: Von 1970, d.h.

kurz vor dem EU-Beitritt von 1973, bis 1997 205,6 %.

Dieser im Vergleich zu den übrigen drei Beitrittsländern

extreme Zuwachs ist vor allem darin begründet, dass die

Republik Irland erst mit dem EU-Beitritt aus ihrer Abge-

schiedenheit im äußersten Nordwesten Europas heraus-

getreten ist, während die anderen drei bereits vorher

rege Beziehungen zu den Ländern der Europäischen Uni-

on hatten.

1. Bruttoinlandsprodukt je Einwohner zu Preisen und Wechsel-

    kursen von 1999 in Euro

1970  5 154   3 982   2 807   6 004   11 935   

1980  7 100   5 752   4 032   7 744   15 375   

1987  8 379   6 005   4 608   9 027   17 037   

1988  8 847   6 259   4 966   9 477   17 564   

1989  9 418   6 466   5 237   9 904   18 021   

1990  10 226   6 422   5 488   10 251   18 690   

1991  10 427   6 564   5 632   10 465   16 735   

1992  10 852   6 563   5 776   10 513   16 973   

1993  11 208   6 420   5 704   10 370   16 652   

1994  12 088   6 522   5 819   10 584   17 053   

1995  13 471   6 641   5 956   10 856   17 210   

1996  14 374   6 784   6 128   11 085   17 381   

1997  15 749   6 992   6 344   11 447   17 729   

Deutsch-

land **

Jahr Irland

Griechen-

land

Portugal Spanien

** Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer.

Quelle: Eurostat (Hrsg.): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG. Aggregate

1970 bis 1997, Brüssel 1999, S.69.

1. Bruttoinlandsprodukt je Einwohner zu Preisen und Wechselkursen von 1990
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Infobox

Republik Irland

Hauptstadt: Dublin

Fläche: 69 000 km²

Einwohner (1999): 3,735 Mio. (= 55 E. je km²)

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner zu Preisen und Wech-

selkursen von 1995 (2000): 21 352 €

Arbeitslosenquote (1999): 5,6 %

EU-Mitglied seit: 01.01.1973

Jüngste Geschichte:

� 1921 Autonomie Irlands nach Unabhängigkeitskrieg

gegen Großbritannien

� 1949 formelle Proklamation der Republik Irland, was

verschärfte Spannungen in Nordirland zur Folge hat;

Austritt aus dem Commonwealth

� seit 1950 Bombenterror der IRA in Nordirland mit indi-

rekter Unterstützung durch die diversen irischen Kabi-

nette

� 1955 UNO-Mitgliedschaft

� 1985 Anglo-Irish Agreement, welches der Republik ein

konsultatives Mitspracherecht in Nordirland-Fragen

einräumt und die britische Oberhoheit bestätigt

� 1993 Downing Street Declaration des britischen und

irischen Premierministers als Beginn des Friedenspro-

zesses in Nordirland, der seinen vorläufigen Abschluss

im Good Friday Agreement (1998) gefunden hat

Wenn man den jeweiligen deutschen Wert des „BIP je

Einwohner“ als 100 setzt und die Werte der vier Staaten

jeweils in Prozent des Deutschland-Wertes misst, kann

man unmittelbar ablesen, wie weit der Aufholprozess der

vier seinerzeit strukturschwachen Länder gediehen und

wie hoch sein Tempo ist. Betrachtet man also die zeitliche

Entwicklung der Wirtschaftskraft der vier Staaten im Ver-

gleich zu Deutschland (Tabelle 2 und Grafik 2), sieht das

Bild folgendermaßen aus: Irland konnte sein Niveau von

43,2 % des Deutschlandwertes kurz vor dem Beitritt auf

2. Bruttoinlandsprodukt je Einwohner zu Preisen und Wechsel-

    kursen von 1990 in Prozent des Deutschland-Wertes

1970  43,2     33,4     23,5     50,3     11 935  

1980  46,2     37,4     26,2     50,4     15 375  

1987  49,2     35,2     27,0     53,0     17 037  

1988  50,4     35,6     28,3     54,0     17 564  

1989  52,3     35,9     29,1     55,0     18 021  

1990  54,7     34,4     29,4     54,8     18 690  

1991  62,3     39,2     33,7     62,5     16 735  

1992  63,9     38,7     34,0     61,9     16 973  

1993  67,3     38,6     34,3     62,3     16 652  

1994  70,9     38,2     34,1     62,1     17 053  

1995  78,3     38,6     34,6     63,1     17 210  

1996  82,7     39,0     35,3     63,8     17 381  

1997  88,8     39,4     35,8     64,6     17 729  

Deutsch-

land **

Jahr Irland

Griechen-

land

Portugal Spanien

** Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer; Nachweisung in Euro.

2. BIP je Einwohner zu Preisen und Wechselkursen von 1990 in Euro

im Vergleich zur BRD
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88,8 % im Jahr 1997 schrauben, Portugal und Spanien

legten zwischen 1986 und 1997 von 27 % auf 35,8 %

bzw. von 53 % auf 64,6 % zu sowie Griechenland von

37,4 auf 39,4 %. Allerdings ist diese Entwicklung leicht

überzeichnet. Im Zuge des Beitritts der Länder der ehe-

maligen DDR zur Bundesrepublik ergab sich für Deutsch-

land ein Rückgang des BIP pro Kopf um 10,5 % von

1990 auf 1991 und einem nur langsamen Wiederanstieg

des Indikators in der Folgezeit. Trotzdem: Was bleibt, ist

eine deutliche Steigerung der Wirtschaftskraft in Irland,

Griechenland, Portugal und Spanien seit dem Beginn

ihrer Mitgliedschaft in der EU sowie eine klare Verringe-

rung des Abstandes, den diese Länder zu Deutschland

hatten. Für die Migration bedeutet dies: „Push“- und

„Pull“-Faktoren wurden geringer, weil das Wohlstands-

gefälle abnahm.

Außenhandel

Wie hat sich der Beitritt dieser vier Länder auf Nieder-

sachsens Exportwirtschaft ausgewirkt? Die Datengrund-

lage bildet hierbei die Ein- und Ausfuhrstatistik Nieder-

sachsens von 1970 bzw. 1960 bis 2000 
5)
.

5)
 Vgl. Niedersächsisches Landesamt für Statistik (Hrsg.), Einfuhr (G III 3 - j); Han-

nover 1970 bis 2001, sowie Niedersächsisches Landesamt für Statistik (Hrsg.):

Ausfuhr (G III 1 - j), Hannover 1960 bis 2001.

Tabelle 3 und Grafik 3 

6)
 zeigen deutlich, dass Niedersach-

sen sein Importvolumen aus besagten vier Herkunftslän-

dern seit 1970 erheblich steigern konnte. Auffällig sind

dabei in erster Linie die Kurven Spaniens und Portugals,

die seit 1986 rapide ansteigen. Das Importvolumen aus

Spanien stieg von 213,0 Mio. €  auf 1 670,0 Mio. € an

(+ 698,3 %); das aus Portugal von 73,9 Mio. € auf

1 511,8 Mio. € (+ 1 944,8 %). Die Steigerungsrate der

3. Importe Niedersachens in Mio. Euro

Durchschnitt

der Jahre

Irland

Griechen-

land

Portugal Spanien

1960 - 1964   . . . .

1965 - 1969   . . . .

1970 - 1974    13,83      9,46      13,32    44,00   

1975 - 1979    43,95      35,90      23,37    69,67   

1980 - 1984    51,17      50,99      45,25    125,04   

1985 - 1989    61,14      70,78      82,57    247,00   

1990 - 1994    83,91      83,17      192,40    702,18   

1995 - 2000    151,92      61,94     1 135,52   1 434,81   

6)
 Um die Entwicklung deutlicher darstellen zu können und um Zufälligkeiten zu

minimieren, wurde der Durchschnitt aus den Werten von je 5 Jahren abgebildet.

Die Werte für den Export und Import wurden nachträglich von DM auf Euro

umgerechnet; die Veränderungsraten, auf die es hier vor allem ankommt, wurden

auf Basis der Originalwerte ermittelt. Differenzen zwischen den Basisdaten (in

Euro) und den Veränderungsraten resultieren aus Rundungen.

3. Importe Niedersachsens nach Herkunftsländern
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Importe aus der Republik Irland ist mit 974,5 % zwar

ebenfalls imposant, die Steigerung vollzog sich aber auf

Basis eines insgesamt sehr niedrigen Volumens. Es konnte

immerhin von 17,8 Mio. DM im Jahr 1973 auf 191,7

Mio. DM im Jahr 2000 erhöht werden. Negativ fallen die

Einfuhrzahlen aus Griechenland auf. Diese wurden seit

1981 zwar von 48,3 Mio. € auf 61,6 Mio. € (+ 27,5 %)

gesteigert, doch wurde der bisherige Höhepunkt 1992

mit 90,8 Mio. DM erreicht, so dass jetzt also wieder ein

Rückgang stattfindet.

Bei den Exporten (Tabelle 4 und Grafik 4) stellt sich die

Lage ähnlich dar. Auch hier ist das Volumen der Ausfuh-

ren in alle vier Zielländer stark gestiegen. Vor allem Spa-

nien ragt als Zielgebiet heraus. War das Volumen 1984

schon einmal beträchtlich angestiegen, setzte sich diese

Entwicklung seit der Aufnahme in die EU verstärkt fort.

Den 790,2 Mio. € aus dem Jahr 1986 stehen 2 629,5

Mio. € im Jahr 2000 gegenüber. Dies entspricht einer

Steigerung von 232,8 %. An zweiter Position befindet

sich erneut Portugal. Auch hier ist schon vor dem Beitritt

1986 ein Anstieg eingetreten, der seither noch an Ge-

schwindigkeit zunimmt. Das Exportvolumen nach Portu-

gal stieg seit 1986 von 96,1 Mio. € auf 720,6 Mio. €

(+ 650 %) im Jahr 2000. Die Ausfuhren nach Irland wei-

sen die höchste Zuwachsrate (+ 813,4 %) auf, haben

jedoch kein erhebliches Volumen. Sie beliefen sich 1973

auf 34,3 Mio. €, 2000 auf 312,9 Mio. €. Schlusslicht ist

wieder die Ausfuhrentwicklung nach Griechenland. Ob-

wohl diese seit dem Beitrittszeitraum höher ausfällt als

vorher, entsprechen 190,2 Mio. € 1981 und 277,9 Mio. €

2000 „nur“ einer Steigerung von 46,1 %. Und wie schon

bei den Importen ist auch hier ein leichter Knick im Jahr

1992 festzustellen, als Ausfuhren im Wert von 453,1

Mio. € stattfanden.

Für Niedersachsen und seine Bürger sind diese Zahlen

ausgesprochen positiv, da ein hohes bzw. steigendes

Außenhandelsvolumen hier zur Sicherung von Arbeits-

plätzen entscheidend beiträgt. Der Anstieg der Importe

trug außerdem dazu bei, das Warenangebot für die

Verbraucher qualitativ und quantitativ deutlich zu verbes-

sern.

4. Exporte Niedersachsens in Mio. Euro

1960 - 1964    15,31    24,86    19,92    23,20   

1965 - 1969    25,02    41,28    29,41    46,60   

1970 - 1974    34,27    60,47    36,24    72,07   

1975 - 1979    46,64    116,70    37,28    138,89   

1980 - 1984    97,46    148,41    76,47    328,70   

1985 - 1989    105,47    221,57    153,66    937,38   

1990 - 1994    141,55    274,45    275,37   1 615,17   

1995 - 2000    240,54    221,53    610,11   1 909,49   

Durchschnitt

der Jahre

Irland

Griechen-

land

Portugal Spanien

4. Exporte Niedersachsens nach Zielländern
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Infobox

Griechenland

Hauptstadt: Athen

Fläche: 132 000 km²

Einwohner (1999): 10,522 Mio. (= 80 E. je km²)

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner zu Preisen und Wech-

selkursen von 1995 (2000): 10 040 €

Arbeitslosenquote (1999): 11,6 %

EU-Mitglied seit: 01.01.1981

Jüngste Geschichte:

� 1945 UNO-Mitgliedschaft

� 1945 bis 1949 Bürgerkrieg

� 1952 NATO-Mitgliedschaft

� 1962 Assoziierungsvertrag mit der EWG

� 1967 Militärputsch und Errichtung einer Diktatur

� 1973 Ausrufung der Republik durch die Putschisten

und erneuter Putsch anderer Generäle

� 1974 Misslungener Putschversuch auf Zypern hat dort

den Einmarsch der Türken und in Griechenland

schließlich den Zusammenbruch des Militärregimes zur

Folge; Abschaffung der Monarchie

Wanderungen

Zentrales Problem für die Akzeptanz der Osterweiterung

ist und bleibt jedoch die eingangs beschriebene Angst vor

großen Einwanderungsströmen und den Konsequenzen

für den Arbeitsmarkt und die sozialen Sicherungssysteme.

Daher sind auf Basis der niedersächsischen Ergebnisse der

Wanderungsstatistik 
7)
 die Entwicklung der Zu- und Fort-

züge zu untersuchen.

Wie Grafik 5 

8)
 zeigt, ist die durchschnittliche Einwande-

rung aus Irland, Griechenland, Portugal und Spanien im

Zeitraum 1960 bis 1999 stark zurückgegangen. Ein erster

Knick ist bei Spanien, Portugal und Griechenland um

1974/1975 zu verzeichnen. Dieser Einbruch steht in un-

mittelbarem Zusammenhang mit dem 1973 erlassenen

Anwerbestopp für Gastarbeiter, da es sich bei diesen drei

Ländern um klassische Gastarbeiterländer handelt. Die Tal-

sohle der spanischen Einwanderung wurde 1983 mit 374

Menschen erreicht. Im Beitrittsjahr 1986 lag die Zahl mit

536 schon wieder deutlich höher und ist bis 1999 konti-

7)
 Vgl. Niedersächsisches Landesamt für Statistik (Hrsg.), Wanderungen (Statisti-

sche Berichte Niedersachsen, A III 1 - j, A III 2 - j), Hannover 1960 bis 2000.

8)
 Vgl. Fußnote 6.

5. Durchschnittliche Einwanderung nach Niedersachsen nach Herkunftsland
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nuierlich auf 1 156 angewachsen (+ 115,7 %). Die Zahl

der portugiesischen und griechischen Einwanderer ent-

wickelte sich sehr ähnlich. Beide erreichten 1984 ihren

Tiefpunkt mit 151 bzw. 592 einwandernden Menschen.

Griechenland war zu diesem Zeitpunkt bereits der EU

beigetreten, Portugal stand kurz davor. Die Zahl der grie-

chischen Einwanderer stieg in der Folgezeit wieder all-

mählich an, erreichte zwischen 1988 und 1991 ihre Spit-

ze (circa 1 700) und fiel bis 1999 auf 1 275 ab. Im Fall

der Portugiesen stellte sich gleich nach der Aufnahme in

die EU ein deutlicher Anstieg ein (+ 363 % auf 713), der

von 1991 bis 1999 weniger steil weiterging (+ 24,4 %).

Die Republik Irland fällt in diesem Zusammenhang etwas

aus dem Rahmen. Nach der Aufnahme in die EU ist ein

Anstieg der Einwanderung von 75 (1973) auf 208 (1978)

zu verzeichnen (+ 177,3 %). Mit Ausnahme eines leich-

ten Rückgangs in den 80er Jahren und den Jahren 1997,

1998 und 1999 blieb die Zahl der Einwanderer dann

weitgehend konstant.

Obgleich die durchschnittliche Zahl der Einwanderer nach

dem jeweiligen EU-Beitritt im Vergleich zur Hochphase

der Anwerbung von Gastarbeitern sehr gering ist, zeich-

net sich insgesamt doch ab, dass die Mitgliedschaft in der

EU und die damit verbundene Freizügigkeit die Einwan-

derung aus den vier Staaten nach Niedersachsen gering-

fügig befördert hat. Der Effekt war aber nicht stark und

längst nicht so wirksam, wie es z.B. die Anwerbepolitik

der sechziger Jahre war. Die Grafik 6 stellt für jedes der

vier Länder getrennt dar, wie viel Personen in einem län-

geren Zeitraum vor und nach dem EU-Beitritt aus diesen

Staaten nach Niedersachsen kamen. Resultat: Nur bei

Irland, das durch den EU-Beitritt aus der Peripherie he-

raustrat und erstmals intensivere Beziehungen mit dem

„Kontinent“ aufnahm, liegt die durchschnittliche jährli-

che Zuwanderung nach dem Beitritt höher als vor dem

Beitritt. Bei Griechenland, Portugal und Spanien ist es

umgekehrt: Nach dem Beitritt kamen deutlich weniger

Menschen als vorher.

6. Durchschnittliche Einwanderung nach Niedersachsen ...

... aus der Republik Irland
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Infobox

Portugal

Hauptstadt: Lissabon

Fläche: 92 000 km²

Einwohner (1999): 9,980 Mio. (= 109 E. je km²)

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner zu Preisen und Wech-

selkursen von 1995 (2000): 9 803 €

Arbeitslosenquote (1999): 4,5 %

EU-Mitglied seit: 01.01.1986

Jüngste Geschichte:

� 1926 Militärregierung und wenig später -diktatur

� 1960 wirtschaftliche Stagnation und Rebellion in den

Kolonien

� 1974 Junta der „National Salvation“

� 1974 bis 1975 Verlust eines Großteils der Kolonien

(insb. in Afrika)

� 1975 nach versuchter Revolte wurde die Junta durch

ein „Supreme Revolutionary Council“ abgelöst

� 1976 verfassungsgemäßes Regieren wieder aufgenom-

men

� 1982 Endgültiger Übergang zu ziviler Regierung, als in

einer Verfassungsänderung die Macht des Präsidenten

eingeschränkt wird

Um ein vollständiges Bild zu erhalten, empfiehlt es sich,

auch die Auswanderung in die genannten Länder sowie

den Wanderungssaldo im Auge zu behalten. Grafik 7

zeigt für die Zeit zwischen 1966/1967 und dem Anfang

der 80er Jahre einen starken Rückgang der Auswande-

rung nach Spanien und Griechenland. Die verringerte

Immigration aufgrund des Anwerbestopps und anderer

politischer Maßnahmen verursachte auch eine verringerte

Emigration. Nach Irland und Portugal stiegen die Aus-

wanderungszahlen im selben Zeitraum leicht an, aber von

einem niedrigen Niveau ausgehend. Seit Mitte der acht-

ziger Jahre steigen die Auswanderungszahlen für alle vier

Länder leicht an, ähnlich wie die Einwanderungszahlen

seit diesem Zeitpunkt leicht steigen.

Die Grafik 8 zeigt den Saldo aus Zu- und Fortzügen, und

zwar wiederum den durchschnittlichen Wanderungssaldo

innerhalb von Fünfjahreszeiträumen. Auf einen Blick sind

durch hohe positive Salden die Folgen der „Pull“-Fak-

toren in den sechziger und siebziger Jahren zu erkennen:

Hohe Negativ-Salden der späten siebziger und frühen

achtziger Jahre lösen diese ab. Seitdem verläuft die Ent-

wicklung völlig unspektakulär. Alles in allem verlassen

derzeit mehr Menschen das Land Niedersachsen in Rich-

tung Spanien, Portugal, Irland und Griechenland, als

Menschen aus diesen Ländern zuziehen. Das gilt vor al-

lem für Spanier.

7. Durchschnittliche Auswanderung aus Niedersachsen nach Zielland
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8. Durchschnittlicher Wanderungssaldo Niedersachsens nach Herkunfts-/Zielland
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Auch wenn man nicht von einem Kausalzusammenhang

zwischen dem jeweiligen EU-Beitrittsjahr und dem An-

stieg der Auswanderung sprechen kann, liegt doch eines

auf der Hand: Immigration und Emigration nach bzw. aus

Niedersachsen in die vier Staaten ist durch den EU-Beitritt

erleichtert worden. Die Freizügigkeit der Menschen im

vereinten Europa war und ist ja auch erklärtes Ziel des

Einigungsprozesses. Der EU-Beitritt von Griechenland, Ir-

land, Portugal und Spanien hat aber nicht zu unkontrol-

lierten Wanderungsbewegungen geführt, sondern zu ei-

nem völlig unspektakulären Stück europäischer Normali-

tät und Freizügigkeit.

Fazit

Festzuhalten bleibt, dass die Wirtschaftskraft in Irland,

Griechenland, Portugal und Spanien seit deren Aufnahme

in die Gemeinschaft eine deutliche Steigerung erfahren

hat. Dieser Umstand mindert natürlich die wirtschaftli-

chen Anreize, nach Deutschland zu ziehen. Ein „Pull“-

Faktor der Einwanderung nach Deutschland wird also

geringer. Aber auch Deutschland und insbesondere wie

hier gezeigt Niedersachsen profitieren von den Neumit-

gliedern: Das gesamte niedersächsische Außenhandelsvo-

lumen, d.h. sowohl Import als auch Export, hat sich stark

vergrößert, wodurch hierzulande Arbeitsplätze gesichert

werden und die Produktvielfalt sowie -qualität erhöht

wird.

Im Bereich der Wanderung ergibt sich ein zunächst

mehrdeutiges Bild. Nach dem Einbruch der Einwande-

rungszahlen Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre, des-

sen Ursache zum einen im Anwerbestopp, zum anderen

in der Abnahme der Familienzusammenführungen zu fin-

den ist, hat die EU-Mitgliedschaft den Wiederanstieg der

Einwanderung von Menschen aus besagten vier Ländern

gefördert, wobei der durchschnittliche Zuzug aus den

drei klassischen Gastarbeiterländern im Nachbeitrittszeit-

raum sehr viel geringer ausfällt als in der vergleichbaren

Spanne davor. Die Mitgliedschaft hat zugleich auch die

Auswanderung erleichtert – sowohl von Ausländern in ihr

Herkunftsland als auch von Deutschen ins Ausland. Die

Mobilität der Menschen ist insgesamt gestiegen.

Wie aber stehen die Chancen, dass sich die neuen Bei-

trittskandidaten ähnlich gut entwickeln wie Irland, Grie-

chenland, Portugal und Spanien bzw. eine Bereicherung

darstellen? Die Tabelle 5, die vollständig auf Angaben

des Statistischen Amtes der Europäischen Union beruht,

bringt hierzu einige Fakten.

Anlass zur Sorge geben sicherlich die Arbeitslosenquoten

(Quelle: Arbeitskräftestichprobe) in einigen dieser Kandi-

datenländer. Diese lag im Jahr 2000 in Polen bei 16,3 %,

in Estland 13,2 %, in der Tschechischen Republik bei

8,8 % und in der Slowakei sogar bei 19,1 %. Andere der

Kandidaten, z.B. Ungarn (6,6 %), wiesen aber anderer-

seits günstigere Werte auf als Deutschland (8,1 %) bzw.

Niedersachsen (7,6 %).

Ein-/Auswanderer
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5. Eckdaten der Beitrittskandidaten

1 000 km
2

Anzahl Mrd. € €

Bulgarien 8 211   110 910    74        13,0    1 600     5,8        4,5        18,6       

Estland 1 442   43 431    33        5,5    3 800     6,9        5,8        13,2       

Lettland 2 432   64 589    38        7,7    3 300     6,6        8,2        15,6       

Litauen 3 700   65 300    57        12,2    3 300     3,3        4,4        14,1       

Malta  388    316    74        3,9    9 900     5,0        2,1                5,3 
2)

Polen 38 654   312 685    124        171,0    4 400     4,0        2,3        16,3       

Rumänien 22 458   238 391    94        40,0    1 800     1,6        4,8        7,0       

Slowakei 5 395   49 035    110        20,9    3 900     2,2        3,0        19,1       

Slowenien 1 986   20 273    96        19,5    9 800     4,6        3,1        6,9       

Tschechische Republik 10 283   78 860    131        55,0    5 200     2,9        3,8        8,8       

Türkei 64 330   779 452    81        217,4    3 200     7,2       - 1,9                7,6 
2)

Ungarn 10 068   93 029    108        49,5    4 900     5,2        4,4        6,6       

Zypern  667   5 896    113        9,5    14 200     4,8       .          3,6 
2) 

Niedersachsen 7 899   47 614    166        176,8    22 309     2,1        0,5        7,6       

Deutschland 82 163   357 020    230       2 032,9    24 721     2,6        1,0        8,1       

Europäische Union 376 455   3156 000    119       8 509,1    22 520     3,3        2,5        8,4       

1)

 Beitrittsländer: 1. Quartal 2001; EU, Nds., Deutschland: 1. Halbjahr 2001. - 
2)

 1999. - Arbeitslosenquote 4/2000 lt. Arbeitskräftestichprobe.

Quellen: Eurostat-Jahrbuch 2001; StBA, Statistisches Jahrbuch für das Ausland 2001; Statistik kurzgefasst Thema 2, 24, 28 und 35/2001.

Arbeitslosen-

quote 2000

%

Land

Brutto-

inlands-

produkt

2000

BIP 2000

je

Einwohner

Wirtschafts-

wachstum

(real) 2000

Wirtschafts-

wachstum

(real) 2001 
1)

Einwohner

1999

Fläche 

Bevölke-

rungsdichte

(Einwohner

je km
2

)

Infobox

Spanien

Hauptstadt: Madrid

Fläche: 505 000 km²

Einwohner (1999): 39,394 Mio. (= 78 E. je km²)

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner zu Preisen und Wech-

selkursen von 1995 (2000): 13 649 €

Arbeitslosenquote (1999): 15,9 %

EU-Mitglied seit: 01.01.1986

Jüngste Geschichte:

� 1939 General Francisco Franco wird nach einem

Putsch Staatschef

� 1947 bis 1969 Thron der nominell noch bestehenden

Monarchie vakant bis Juan Carlos I. mit Zustimmung

Francos als zukünftiger Nachfolger bestimmt wird

� 1975 Tod Francos und Königsproklamation Juan Car-

los' I.

� 1977 bis 1978 freie Wahlen und Verabschiedung einer

neuen Verfassung durch das aus zwei Kammern beste-

hende Parlament

� Fortwährende Terroranschläge durch die baskische Se-

paratistenorganisation ETA

Im Jahr 1999 gab es in Estland und in der Tschechischen

Republik Rückgänge des Bruttoinlandsprodukts, anderer-

seits aber auch positive Signale: Immerhin war 1999 in

Polen, Slowenien, Ungarn und Zypern ein reales Wachsen

des Bruttoinlandsproduktes um 4 bis 5 % sowie ähnliche

Werte für die Jahre zuvor festzustellen 

9)
. Im Jahr 2000

waren, bis auf die Türkei, die Wachstumsraten sämtlicher

Beitrittskandidaten deutlich höher als die Deutschlands

bzw. Niedersachsens, und auch in Estland (+ 5,8 %) und

Tschechien (+ 3,8 %) folgte dem Rückschlag des Jahres

1999 ein erhebliches Wachstum in 2000.

Der Indikator „BIP je Einwohner“ gibt Auskunft darüber,

wie groß der Abstand zwischen den Beitrittskandidaten

und Niedersachsen bzw. Deutschland – und damit das

Wohlstandsgefälle, das „Pull“-Faktoren auslösen kann –

ist. Zur Erinnerung und zum Vergleich: Portugals Wert lag

1970 bei 23,5 % des deutschen Durchschnitts. Polen,

unter den aussichtsreichen Bewerberländern das größte

und wichtigste, erreichte 2000 17,8 %; der Abstand ver-

ringerte sich im Vergleich zu den Vorjahren. Ungarn er-

reichte 19,8 %; die südöstlichen Länder Malta, Slowenien

und Zypern weisen deutlich bessere Werte als seinerzeit

Portugal auf. Andererseits sind die Werte z.B. für Bulga-

rien (6,5 %) und Rumänien (7,3 %) doch sehr niedrig.

9)
 Vgl. Eurostat (Hrsg.): Eurostat Jahrbuch 2001. Der statistische Wegweiser durch

Europa. Daten aus den Jahren 1989 bis 1999, S. 490.
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Der seinerzeitige Beitritt von Griechenland, Irland, Portu-

gal und Spanien war der Beginn einer Erfolgsstory – für

diese Länder selbst, aber auch für Deutschland im all-

gemeinen und Niedersachsen im besonderen. Diese Er-

folgsgeschichte kann sich wiederholen, wenn sicherge-

stellt ist, dass die Beitrittskriterien – Achtung der Men-

schenrechte, stabile Demokratie, leistungsfähige Wirt-

schaft, Anpassung an die EU-Normen – eingehalten wer-

den. Dass auch die leistungsstärkeren der derzeitigen

Kandidaten dabei Hilfe benötigen, versteht sich von

selbst. Diese Hilfe ist nicht Ausdruck von „Caritas“, son-

dern erfolgt aus wohlverstandenem Eigeninteresse der

Menschen im Lande.

Zusammenfassung:

Die Beitritte von vier strukturschwachen Ländern in die

EU haben zu einem Wachstumsschub dieser Staaten

sowie zu einer Intensivierung des Außenhandels mit die-

sen Ländern geführt. Befürchtungen, es könnten starke

Immigrationsschübe einsetzen, haben sich nicht bewahr-

heitet. Die Freizügigkeit führte nicht zu mehr Zuwande-

rung, sondern zu mehr Normalität.
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|  = Wegen der Neuberechnung des Preisindexes für Telekommunikationsdienstleistungen ist der Vorjahresvergleich beeinträchtigt . Der Index schließt jetzt neben dem Telefonie-
ren im Festnetz und im Mobilfunk auch die Internet-Nutzung der privaten Haushalte ein.















 

1) Gemeinde weist eine durch Grenzänderung bedingte Bevölkerungsabnahme auf.



  

 


































